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Stellungnahme der Kommunalen Behindertenbeauftragten als 

Trägerin öffentlicher Belange zum Bebauungsplan "Bahnstadt - 

Bahnhofsplatz Süd" 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 17. Dezember und die Möglichkeit zur 

Stellungnahme. 

Bitte beachten Sie, dass die DIN 18024 in die DIN 18040 (Kapitel 6.5.) 

überführt wurde. 

- Bei der Anlage von Spielplätzen bitte ich, auch bei der

Wegeführung,  die Belange von Menschen - sowohl Kindern auch

Begleitpersonen - mit Mobilitätseinschränkung zu berücksichtigen.

- 

- Bei der Kombination von Wohn- und Gewerberäumen in einem 

Gebäude verweise ich auf den Grundsatzbeschluss zum 

barrierefreien Bauen des Heidelberger Gemeinderats, der über die 

Anforderungen der L-BO (§35 und 39) hinausgeht. 

- Es sollte grundsätzlich auf kontrastreiche Gestaltung geachtet

werden, um Barrierefreiheit für Sehbehinderte und die allgemeine

Sicherheit zu erhöhen.

- Bei Treppen sollten Handläufe vorgesehen und Treppenstufen

kontrastreich markiert werden.

- Bei der Anlage von nebeneinanderliegenden Geh- und Radwegen

sollte, wie üblich, ein taktiler Trennstreifen vorgesehen werden.
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Stadt Heidelberg 
Postfach 10 55 20 
69045 Heidelberg 

 Name Manfred Krehl 
(Vorgang Nr.: 2019.0021) 

Bereich NETZ TEPM 
Telefon +49 711 289-82257 
Telefax +49 711 289-83461 
E-Mail 

Ihr Zeichen 

Ihr Schreiben 

 

Datum 

Seite 

m.krehl@netze-bw.de 
 
17.12.2018 
 
09.01.2018 
1/1 

Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften " Bahnstadt - Bahnstadt West "  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Im Geltungsbereich des o.g. Bebauungsplanes unterhalten bzw. planen wir keine elektri-
schen Anlagen.  
Wir haben daher zum Bebauungsplan keine Bedenken oder Anregungen vorzubringen. 
 
Eine weitere Beteiligung unseres Unternehmens am Bebauungsplanverfahren ist nicht 
erforderlich. 
  
Für etwaige Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüße 

 

 
i. A. Manfred Krehl 

Netze BW GmbH · Postfach 80 03 43 · 70503 Stuttgart  
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Postanschrift Postfach 104680, 69036 Heidelberg 
Telefon-Zentrale +49 6221 522-0 
Fax-Zentrale +49 6221 522-1477 

Internet www.rhein-neckar-kreis.de 
E-Mail post@rhein-neckar-kreis.de 
De-Mail post@rhein-neckar-kreis.de-mail.de 

Bankverbindung BIC «BIC» 
IBAN «IBAN» 
ÖPNV-Haltestellen 
«H1» «H2» «H3» 

 

 

 
 

 
Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis 
Gesundheitsamt 
34.03 Gesundheitsschutz 

Dienstgebäude 69115 Heidelberg, Kurfürsten-Anlage 38 - 40 
 
Aktenzeichen  
 
Bearbeiter/in Albert Karras 
Zimmer-Nr. 269 
Telefon +49 6221 522-1823 
Fax +49 6221 522-91823 
E-Mail Albert.Karras@Rhein-Neckar-Kreis.de 

Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, Postfach 10 46 80, 69036 Heidelberg 

                                         

Stadt Heidelberg 
Stadtplanungsamt 
Kornmarkt 5 
69117 Heidelberg 

Sprechzeiten nach Vereinbarung 

Datum 03.01.2019 

 
 
 
 
 

Bebauungsplan „Bahnstadt - Bahnstadt West“  

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wie aus den Unterlagen zu entnehmen ist, sind bezüglich des Lärmschutzes Maß-
nahmen erforderlich, um gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu schaffen. 
 
Nach Durchsicht der uns überlassenen Unterlagen (CD mit Schreiben vom 17.12.2018) 
bestehen gegen das o.a. Bebauungsplanverfahren aus unserer Sicht grundsätzlich 
keine Bedenken, wenn die in der Begründung Nr. 61.32.15.09 vom 03.09.2018               
angeführten Punkte: 
 
6.1 Belange gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
 

- Verkehrsimmissionen 
- Gewerbelärmimmissionen 
- Sport und Freizeitanlagen 
- Altlasten 

 
berücksichtigt werden.  
 
Anmerkung:  5.3 Grün (öffentliche Spielbereiche) 

 
Im Rahmen der weiteren Objektplanung sollten vor konkreten Baumaßnahmen                       
hygienisch relevante Wasser- Spielbereiche mit dem Gesundheitsamt abgestimmt                  
werden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Albert Karras                                                        
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Stadt Heidelberg 
Stadtplanungsamt 
Kornmarkt 5 
69117 Heidelberg 

Sprechzeiten nach Vereinbarung 

Datum 03.01.2019 

 
 
 
 
 

Bebauungsplan „Bahnstadt - Bahnstadt West“  

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wie aus den Unterlagen zu entnehmen ist, sind bezüglich des Lärmschutzes Maß-
nahmen erforderlich, um gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu schaffen. 
 
Nach Durchsicht der uns überlassenen Unterlagen (CD mit Schreiben vom 17.12.2018) 
bestehen gegen das o.a. Bebauungsplanverfahren aus unserer Sicht grundsätzlich 
keine Bedenken, wenn die in der Begründung Nr. 61.32.15.09 vom 03.09.2018               
angeführten Punkte: 
 
6.1 Belange gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
 

- Verkehrsimmissionen 
- Gewerbelärmimmissionen 
- Sport und Freizeitanlagen 
- Altlasten 

 
berücksichtigt werden.  
 
Anmerkung:  5.3 Grün (öffentliche Spielbereiche) 

 
Im Rahmen der weiteren Objektplanung sollten vor konkreten Baumaßnahmen                       
hygienisch relevante Wasser- Spielbereiche mit dem Gesundheitsamt abgestimmt                  
werden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Albert Karras                                                        
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Stadt Heidelberg 
Postfach 10 55 20 
69045 Heidelberg 

 Name Manfred Krehl 
(Vorgang Nr.: 2019.0021) 

Bereich NETZ TEPM 
Telefon +49 711 289-82257 
Telefax +49 711 289-83461 
E-Mail 

Ihr Zeichen 

Ihr Schreiben 

 

Datum 

Seite 

m.krehl@netze-bw.de 
 
17.12.2018 
 
09.01.2018 
1/1 

Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften " Bahnstadt - Bahnstadt West "  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Im Geltungsbereich des o.g. Bebauungsplanes unterhalten bzw. planen wir keine 
elektrischen Anlagen.  
Wir haben daher zum Bebauungsplan keine Bedenken oder Anregungen vorzubrin-
gen. 
 
Eine weitere Beteiligung unseres Unternehmens am Bebauungsplanverfahren ist 
nicht erforderlich. 
  
Für etwaige Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüße 

 

 
i. A. Manfred Krehl 

Netze BW GmbH · Postfach 80 03 43 · 70503 Stuttgart  
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Unitymedia BW GmbH 

Postanschrift: Unitymedia BW GmbH, Postfach 10 20 28, 34020 Kassel 

Handelsregister: Amtsgericht Köln | HRB 83533 | Sitz der Gesellschaft: Köln | USt-ID DE 251338951 

Geschäftsführung: Winfried Rapp (Vorsitzender) | Gudrun Scharler | Martin Czermin | Thomas Funke | Christian Hindennach  
www.unitymedia.de 

Seite 1/1 

Unitymedia BW GmbH | Postfach 10 20 28 | 34020 Kassel  Bearbeiter(in):  Herr Korkmaz 

Abteilung: Zentrale Planung 

Direktwahl: +49 561 7818-150  
E-Mail: ZentralePlanungND@unitymedia.de 

Vorgangsnummer: 333187 

 

 

Stadt Heidelberg 

Frau Jutta Schölch-Garhöfer 

Postfach 105520 

69045 Heidelberg 

 

Datum   

15.01.2019 

Aktenzeichen: 61.12 Sh 
Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften „Bahnstadt-Bahnstadt West“ 
 

Sehr geehrte Frau Schölch-Garhöfer, 

 

vielen Dank für Ihre Informationen.  

 
Im Planbereich liegen keine Versorgungsanlagen der Unitymedia BW GmbH. Wir sind grundsätzlich daran 
interessiert, unser glasfaserbasiertes Kabelnetz in Neubaugebieten zu erweitern und damit einen Beitrag zur 
Sicherung der Breitbandversorgung für Ihre Bürger zu leisten.  
 

Ihre Anfrage wurde an die zuständige Fachabteilung weiter geleitet, die sich mit Ihnen zu gegebener Zeit in 

Verbindung setzen wird. Bis dahin bitten wir Sie, uns am Bebauungsplanverfahren weiter zu beteiligen. 

 

 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte geben Sie dabei immer unsere oben stehende 
Vorgangsnummer an. 

 

 

Freundliche Grüße 

 

 

Zentrale Planung Unitymedia  
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Wir bitten Sie, uns. die Abwägungsergebnisse zu gegebener Zeit zuzusenden und uns an 
dem Verfahren weiterhin zu beteiligen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Deutsche Bahn AG 

i.V.

Cornelia Lorenz 

i.A.

Gerda Heimburger 
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wicklung vertiefend zu erfassen. Wir bitten daher darum, die voraussichtlich entstehenden Gebäudety

pologien, Wohneinheiten und Grundstücksgrößen sowie deren jeweiligen Flächenanteil innerhalb des 

Plangebietes zu ermitteln und diese Angaben in die Begründung aufzunehmen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Martin Müller 

Geschäftsführung 
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Von: Manfred Hopfauf
An: Schölch-Garhöfer, Jutta
Betreff: B-Plan "Bahnstadt - Bahnstadt West", hier Benachrichtigung/Beteiligung der TÖB gem. § 3 Abs. 2 Satz 3

BauGB bzw. gem. § 4 Abs. 2 BauGB, Ihr Schreiben vom 17.12.2018, Az. 22002
Datum: Samstag, 2. Februar 2019 13:12:09

Sehr geehrte Damen und Herren,
 
wir bedanken uns für die Beteiligung an der o.g. Planung.
 
Aus Sicht der vom Verband Region Rhein-Neckar zu vertretenden Belange werden hierzu keine
Einwendungen erhoben. Regionalplanerische Restriktionen stehen dem Vorhaben nicht
entgegen.
 
Mit freundlichen Grüßen
i.A.
 
Manfred Hopfauf
 

Manfred Hopfauf

Einheitlicher Regionalplan / Regionalplanung / Bauleitplanung

Verband Region Rhein-Neckar
Körperschaft des öffentlichen Rechts

M 1, 4-5 | 68161 Mannheim (Anfahrtsskizze)

Tel.: +49 (621) 10708-215 | Fax: +49 (621) 10708-255

www.vrrn.de | www.vrrn.de/facebook | www.vrrn.de/twitter

Verbandsdirektor: Ralph Schlusche
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Amt für Umweltschutz,      Heidelberg, den 11.09.2019 
Gewerbeaufsicht und Energie        31.4 Persch 
 AV.:  58-45321 
   58-4645321 
 
 
1.An Amt 61 
 
 
 
 

Stellungnahme B-Plan „Bahnstadt West“ Nr. 61.32.15.09 mit Stand v. 03.09.2018 

Mit Schreiben vom 17.12.2018 haben Sie uns den aktuellen Entwurf der B-Planung Bahnstadt-West 
zugesandt. Unser Amt nimmt nach Prüfung wie folgt Stellung: 

Natur- und Artenschutz 
Im o.g. B-Plan bitten wir unter „C. Hinweise“ die Aufnahme von Maßnahmen zur 
Vogelschlagvermeidung:  
 

„Das Risiko einer signifikanten Erhöhung von Vogelschlag an Glasbauteilen ist gemäß  
§ 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) zu vermeiden. Bei Glasfassaden oder spiegelnden 
Bauelementen müssen Vorkehrungen zur Vermeidung von Vogelschlag (z.B. Verwendung von 
Vogelschutzglas) getroffen werden. Vor Baubeginn ist ein mit dem Amt für Umweltschutz, 
Gewerbeaufsicht und Energie einvernehmlich abgestimmtes Maßnahmenkonzept vorzulegen“.  

 

Bodenschutz 

keine 

Wasserschutz 

keine 

Lärmschutz 
unter der Voraussetzung, dass die in dem schalltechnischen Gutachten 
15046_SCT_GUT01_171127 
des Gutachterbüros Kohnen vorgeschlagenen Schallschutzmaßnahmen und Empfehlungen  
berücksichtigt bzw. umgesetzt werden, bestehen aus immissionsschutzrechtlicher Sicht keine 
Bedenken. 
In diesem Zusammenhang verweisen wir auf unsere Stellungnahme vom 29.01.2018. 

Energie und Klimaschutz 

keine 
 
i.A. 
    ges. 31  31.3  31.2  31.1  31.4 
 
 
Robert Persch  
 
2. z.d.A. 
3. per Mail ab am: 
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REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG 
L A N D E S A M T   F Ü R   G E O L O G I E ,  R O H S T O F F E   U N D   B E R G B A U  

Albertstraße 5 - 79104 Freiburg i. Br., Postfach, 79095 Freiburg i. Br. 
 

E-Mail: abteilung9@rpf.bwl.de - Internet: www.rpf.bwl.de 
Tel.: 0761/208-3000, Fax: 0761/208-3029  

 
 
 

  
Stadt Heidelberg  
Stadtplanungsamt  
Kornmarkt 5  
69117 Heidelberg 
 

 

 

Freiburg i. Br., 
 

Durchwahl (0761) 
 

Name: 
 

Aktenzeichen: 

 

 

23.01.19 
208-3045 
Valentina Marker  
2511 // 18-11933 

 
 

 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
 
A  Allgemeine Angaben 
 
Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften "Bahnstadt - Bahnstadt West", Stadt 
Heidelberg (TK 25: 6517 Mannheim-Südost)   
Benachrichtigung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 
3 Absatz 2 Satz 3 BauGB   
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Absatz 2 BauGB  
 
Ihr Schreiben Az.: 61.12 Sh vom 17.12.2018  
 
Anhörungsfrist 29.01.2019 
 
 
B  Stellungnahme 
 
Unter Verweis auf unsere weiterhin gültige Stellungnahme vom 19.02.2016 (Az. 
2511//16-00759) sind von unserer Seite zum modifizierten Planvorhaben keine weiteren 
Hinweise oder Anregungen vorzubringen. 
 
 
 
 
Valentina Marker 
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- Sofern die Platzverhältnisse es zulassen, sollten an Ampelübergängen getrennte Borde (0cm-

Absenkung für Mobilitätseingeschränkte, 6cm-Bordstein für Blinde) vorgesehen werden. 

 

- Bei der Anlage der "Wohnterrassen" ist auf barrierefreie Zugänglichkeit der unterschiedlichen 

Ebenen zu achten. 

 

- Im öffentlichen Straßenraum sind an wichtigen Punkten Behindertenparkplätze vorzusehen. 

 

- Fußgängerampeln sollten grundsätzlich und ohne zeitliche Begrenzung mit akustischem Signal 

ausgestattet werden. 

 

- Insbesondere ist bei der Auswahl des Belags von Straßen, Wegen und Plätzen darauf zu 

achten, dass diese möglichst eben sind und nur geringe Zwischenräume aufweisen, bei 

Asphaltierung von Gehwegen und Plätzen ist ein möglichst feinkörniger Belag zu wählen. Dies 

ist für Menschen im Rollstuhl, aber insbesondere auch für Rollatorennutzende (dies ist die 

Mehrheit der mobilitätseingeschränkten Menschen) wichtig. 

 

- Bei der Einrichtung von Bushaltestellen wird davon ausgegangen, dass der im VRN- / RNV-

Gebiet vereinbarte und in Heidelberg praktizierte Standard umgesetzt wird. 

 

- Straßenbahnhaltestellen werden, davon gehe ich aus, im Rahmen des Mobilitätsnetzes 

barrierefrei ausgebaut. 

 

- Bei Plätzen, für die eine hohe Aufenthaltsqualität angestrebt wird, sollte eine öffentliche 

Behindertentoilette vorgesehen werden, wenn sich keine im Umkreis von 200 Metern befindet. 

 

Ich freue mich, wenn meine Anregungen Berücksichtigung finden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Christina Reiß 

Kommunale Behindertenbeauftragte 
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